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Koalitionsvertrag – Gesundheit und Pflege
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EBM - Weiterentwicklung

01.10.2013
bis 

30.11.2013
Zum 

01.01.2014 Heute
Zum 

01.07.2014

• Hausarzt-EBM

• Einführung PFG

Nachverhandlung 

Hausarzt-EBM

• Beschluss der 

KBV-VV vom 

20.09.2013

• „Aussetzung“ 

bei fehlender 

Nachbesserung

Geplant:

• Zweite 

Reformstufe 

Hausarzt-EBM

• Strukturelle 

Änderungen 

Facharzt-EBM

• …

u.a.

• Höherbewertung PFG

•Ultraschall in der Schwanger-

schaftsvorsorge

• Osteodensitometrie
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 Näheres zum Versorgungsumfang

 Sächliche und personelle Anforderungen

 Anforderungen an die Qualitätssicherung

 Vorgaben und Empfehlungen zum optionalen Überweisungsvorbehalt

 Vorgaben zu Kooperationsvereinbarungen zw. Krankenhäusern und 

Vertragsärzten (bei onkologischen Erkrankungen obligat)

 Festlegung des Behandlungsumfangs

ASV (§ 116b neu)

„Um ein reibungsloseres Ineinandergreifen von stationärer und ambulanter 

Versorgung zu gewährleisten, wird schrittweise ein sektorenverbindender 

Versorgungsbereich der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 

eingeführt.“

 Regelungen zur Vergütung

 Abrechnungsverfahren

 Kalkulationssystematik Diagnosebezogene Pauschalen

 Einführungszeitpunkte



G-BA-Richtlinie
Paragraphenteil zur ASV

In diesem Paragrafenteil sind unter anderem festgelegt:

 Zugangsvoraussetzungen

 Zusammensetzung der interdisziplinären Teams 

(3-Ebenenmodell Leitung, Kernteam, Hinzugezogene)

 Spielregeln in der Zusammenarbeit dieser Teams

 Ausstattungsvoraussetzungen

 Qualitätskriterien

G-BA

http://www.car2.de/wp-content/uploads/2008/03/gesetz-schluessel.thumbnail.jpg


Eckpunkte zur Erstellung der Anlagen zur ASV
Priorisierung der Konkretisierungen – G-BA 21. März 2013

Zu schweren Verlaufsformen von Erkrankungen mit 

besonderen Krankheitsverläufen 

1. Gastrointestinale Tumore/Tumore der Bauchhöhle 

2. Gynäkologische Tumore 

3. Rheumatologische Erkrankungen 
4. Herzinsuffizienz 

Zu seltenen Erkrankungen 

1. Tuberkulose 

2. Marfan-Syndrom 

3. Pulmonale Hyptertonie

4. Mukoviszidose 
5. Primär sklerosierende Cholangitis



Festlegung des Behandlungsumfangs im G-BA
Zwei Anlagen zur Richtlinie 

Konkretisierungen zu TBC und GI-Tumore (Anpassungen aus „116b alt“)

Aktueller Sachstand

 Arbeiten an den Konkretisierungen für Tuberkulose und 

gastrointestinale Tumore (GIT) sind abgeschlossen

 Stellungnahmeverfahren wurde durchgeführt

 Plenumsbeschluss Mitte Dezember 2013 zur Tuberkulose 
und im Februar 2014 zu GIT

 Inkrafttreten sowohl für die Tuberkulose als auch für GIT 

zum 01.04.2014

1

2 EBM-Ziffernkranzes für das ASV-Team sog. Appendix 

zur Konkretisierung



Aktueller Sachstand 
Behandlungsumfang im G-BA - Konkretisierung

 Definition der Schweren Verlaufsformen u. a. mit Angabe von weiteren 

Kriterien wie z. B. TNM-Stadium bei Tumoren

 Behandlungsumfang mit Ausweisung von Leistungen, die nicht im EBM 

abgebildet sind

 Personelle Anforderungen insb. hinsichtlich der Zuordnung der Ebenen z.B. 

Labor immer Hinzugezogene 

 Regelung für Leistungen mit QS-Voraussetzung nach § 135 Abs. 2 SGB V, 

um gleiche Bedingungen für Vertragsärzte und Krankenhäuser zu schaffen 

 Vorhaltung einer 24 h Notfallversorgung für die Mitglieder des Kernteams 

 Angepasste Mindestmengen 

 Bürokratiekostenmessung als Bestandteil der Tragenden Gründe

Was ist geändert bzw. neu?1



Dreiseitige Verhandlungen 
Ergänzter Bewertungsausschuss

Ergänzter Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 5a SGB V

 Konstituierende Sitzung fand am 1. Juli 2013 statt

Ausgestaltung der Vergütungsphasen

 Vorratsbeschluss zur Abrechnung der im Ziffernkranz 
definierten Leistungen 

 Überprüfung der Bewertungen der im Ziffernkranz 

definierten Leistungen 

 Anpassungen an kontinuierliche EBM-Änderungen

 Festlegung der Kalkulationssystem für die diagnose-
bezogenen Gebührenordnungspositionen 



Phasen der Abrechnung nach § 116b SGB V

Phase 

1

 EBM-Positionen nach regio. 

Eurogebührenordnung minus 

Investitionszuschlag KH

 Sofort nach Richtlinien-

beschluss im GBA

 Beschlussfassung: 

ergänzter BA

Phase 

2

 EBM-Positionen mit 

„angemessener Vergütung“ 

plus Leistungen des 

Verbotsvorbehalts

 6 Monate nach Richtlinien-

beschluss im GBA

 Beschlussfassung: 

ergänzter BA

Phase 

3

 Diagnosebezogene 

Gebührenordnungs-

positionen in Euro

 Nach Einigung auf  Verfahren 

und Kalkulation

 Beschlussfassung: 

ergänzter BA



Dreiseitige Verhandlungen 
Voraussetzung für Abrechnungsbeginn ab 1.  April 2014

ASV-Kennzeichnung im Rahmen der Abrechnung 

 Bestandteile der dreiseitigen Vereinbarung gemäß § 116b 

Abs. 6 Satz 12 SGB V über Form und Inhalt des 

Abrechnungsverfahrens

Inhalte der Abrechnungsdaten

Technische Richtlinie 

ASV-Verzeichnis

Einleitung des Unterschriftenverfahrens für Ende 

Januar 2014 angestrebt



Abrechnungswege nach § 116b SGB V 
Vorgaben des Gesetzgebers

Arzt

Krankenkasse

Dienstleister

oder KV

Krankenhaus

etabliert

etabliert

direkte Abrechnung

Abrechnung z. B. über KV 

Abrechnung über KV bzw. Dienstleister

Ärzte Krankenhäuser

1

2

Entscheidungsmöglichkeit  zur 

direkten Abrechnung mit der 

Krankenkasse 



Zweiseitige Verhandlungen 
Bereinigung

Vorgaben für ein Verfahren zur Bereinigung um Leistungen, die 

Bestandteil der ASV gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13ff SGB V sind 

Verhandlungen dazu wurden aufgenommen



Agenda

Koalitionsvereinbarung

EBM-Weiterentwicklung

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV)

Fachärztliche Versorgung

Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz

Begrenzte Vergütung, begrenzte Leistung

18



Bedarfs-
planung

Fachärztliche 
Grund-

versorgung

Ambulant vs. 
Stationär

Elektiv vs. 
Akut 

Definition 
fachärztliche 
Versorgung

Ambulante 
spezial-
ärztliche 

Versorgung

29.10.2013 (IV/ki) 19

Quo Vadis Fachärztliche Versorgung
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Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz
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Mobilfunk 
Flat

SMS Flat

Internet 
Flat

89,97 
EUR
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90 Tage 
im Quartal

SMS Flat

Internet 
Flat

89,97 
EUR
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90 Tage 
im Quartal

35 Fach-
gruppen

Internet 
Flat

89,97 
EUR
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90 Tage 
im Quartal

35 Fach-
gruppen

13.500

Mitglieder

89,97 
EUR
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90 Tage 
im Quartal

35 Fach-
gruppen

13.500

Mitglieder

86,34 
EUR




